
Verkehrssicherungspflicht von Bäumen 
an öffentlichen Straßen und Wegen 

 
 
 
Worum geht es? 
 
Die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze des Gemeindegebietes sind größtenteils mit Baum- 
und Gehölzbewuchs bestanden. Neben Fahrzeugen unterschiedlicher Art werden diese 
Verkehrsflächen oft auch von Fußgängern, Reitern und Schulkindern genutzt. Entsprechend 
hoch sind die Anforderungen an die Verkehrssicherheit. 
 
Verkehrssicherheit bedeutet hier, den vorhandenen Baum- und Gehölzbestand in einem 
gefahrlosen Zustand zu halten. Eine Hauptgefahr stellen dabei vor allem abgestorbene Äste 
im Bereich der Baumkrone dar. Oft sind solche Äste erst bei genauerem Hinsehen sichtbar. 
Auffälliger, aber nicht minder gefährlich, sind kranke oder teilweise bereits abgestorbene 
Bäume. 
 
Die Gemeinde ist daher verpflichtet, den Baumbestand in ihrem eigenen 
Zuständigkeitsbereich mindestens 1 x jährlich entsprechend zu kontrollieren. Darüber hinaus 
ist die Gemeinde verpflichtet, private Baumbesitzer zu informieren, wenn von deren Bäumen 
eine Verkehrsgefährdung ausgeht. 
 
 
Was sagen die Vorschriften? 
 
Gemäß § 823 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) obliegt jedem 
Grundstückseigentümer die Verkehrssicherungspflicht. Er hat für den verkehrssicheren 
Zustand von Baum- und Gehölzbestand zu sorgen und ist verpflichtet, Schäden durch Bäume 
an Personen oder Sachen zu verhindern. 
 
Mit den zumeist ebenfalls gefahrvollen Baumsicherungsarbeiten wird häufig ein 
Fachunternehmen beauftragt. Hierdurch ist der Grundstückseigentümer aber nicht 
automatisch aus der Haftung entlassen. Es ist und bleibt im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht seine Aufgabe, das Unternehmen sorgfältig auszuwählen, 
anzuweisen und zu überwachen. Verletzt er diese Pflicht, haftet er weiter unmittelbar neben 
dem Fachunternehmen. 
 
Der Grundstückseigentümer hat auch darauf zu achten, dass er nicht erst auf bereits erkannte 
Gefahrenquellen (z.B. morsche Äste) reagiert, sondern bereits im Vorfeld zu überprüfen hat, 
ob überhaupt derartige Gefahrenquellen existieren. Als Gefahrenquelle gelten bereits 
abgestorbene Äste ab 3 cm Durchmesser. 
 
 
Wie und was soll kontrolliert werden? 
 



Zur Kontrolle möglicher Gefahren durch Baumbestand reicht eine fachlich qualifizierte 
Inaugenscheinnahme 1 x jährlich aus. Dabei soll auf die Gefahr von Windbruch, Umsturz, 
Krankheitsbefall und das Herabfallen von Ästen kontrolliert werden. Weitergehende 
Kontrollen sind zunächst nicht erforderlich; erst dann, wenn sich umfangreichere Schäden 
ergeben oder dieser Verdacht besteht. 
 
 
Was droht bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht? 
 
Entsprechend dem oben bereits zitierten § 823 Abs. 1 des BGB hat derjenige, der seine 
Verkehrssicherungspflichten verletzt, dem Verletzten bzw. Geschädigten den daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Diese beinhaltet den Ersatz beschädigter Gegenstände 
(Autos etc.) ebenso wie Behandlungskosten und Schmerzensgeld für Schäden an Körper und 
Gesundheit. 
 
Im Falle der Verletzung von Personen kommt zudem noch die Erfüllung des Straftatbestandes 
der fahrlässigen Körperverletzung hinzu oder beim Tod eines Menschen sogar eine fahrlässige 
Tötung in Betracht. Im Falle der Nichterfüllung der Verkehrssicherungspflichten kann / muss 
die Gemeinde die erforderlichen Maßnahmen gegebenenfalls im Wege der Ersatzvornahme 
durchführen. In diesem Fall wird auf Kosten des Grundstückeigentümers eine Fachfirma 
beauftragt. 
 
In Ihrem eigenen Interesse bitten wir daher um Beachtung. 
 
 
Für weitergehende Fragen steht Ihnen Frau Marr-Klipfel unter der Tel.-Nr. 040/6 05 81-167 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Ihr Bauamt  
der Gemeinde Ammersbek 
Am Gutshof 3 
22949 Ammersbek 


